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NEUE ARCHITEKTUR DER GROSSREGION


Beschluss des WSA der Großregion

zur Neuen Architektur der Großregion

1. Oktober 1999
Betreff:  Stellung, Rolle, Arbeitsweise und verwaltungstechnischer Rahmen des WSA   innerhalb der Neuen Architektur

In Kapitel III der Ergebnisse des Trierer Gipfels am 19. November 1998 ist folgendes zu lesen:

Bei der Lösung vielfältiger Probleme vor allem im Bereich der Bürgerinnen und Bürger, aber auch der Unternehmen  sowie im Rahmen sozioökonomischer Kräfte, kommt dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Grossregion nach Auffassung der Gipfelteilnehmer eine wichtige Rolle zu.  Die Gipfelteilnehmer unterstreichen auch für die Zukunft die Notwendigkeit des Wirtschafts und Sozialauschusses.  Bei der Erörterung der Grundsätze für eine « Neue Architektur » sind jedoch seine Rolle und seine Kompetenzen sowie sein administrativer Rahmen mit zu überdenken.  Der Wirtschafts- und Sozialausschuss wird deshalb gebeten , konkrete Vorchläge zu erarbeiten, damit auf dem 5. Gipfel der Grossregion hierüber  beschlossen wird.

Zudem erläutert der letzte Absatz von Kapitel IV eben dieser Ergebnisse, dass:

Ergänzend hierzu sind von den Persönlichen Beauftragten zusammen mit allen betroffenen Gremien die konkreten Voraussetzungen für die Schaffung eines « Gemeinsamen Sekretariats » bis 30. Juni 1999 abzuklären.  Ferner ist das zukünftige Aufgabenfeld festzulegen.

Aus diesem Grund hat sich der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion entsprechend dem vom Trierer Gipfel geäußerten Wunsch abgestimmt, um annehmbare Vorschläge bezüglich der oben genannten Themen machen zu können. Die Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion haben sich auf folgenden Beschluss geeinigt:

1. Rolle und Bestimmung: 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion berät den Gipfel der Großregion im Hinblick auf den wirtschaftlichen und den sozialen Bereich. 

Es ist Aufgabe des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Grossregion, zu den Problemen, die die wirtschaftliche, die soziale und die kulturelle Entwicklung der Grossregion sowie Fragestellungen der Raumordnung betreffen, Stellungnahmen abzugeben oder Beschlüsse zu verabschieden. Er trägt  zum Sozialdialog bei und greift dabei auf bisherige Erfahrungen und Empfehlungen der Partner  zurück.
2. Zusammensetzung:

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion setzt sich aus 36 Mitgliedern zusammen, das heißt sechs Mitgliedern pro Partnerregion, sowie aus 36 stellvertretenden Mitgliedern, die nach demselben Verteiler ausgewählt werden.

Die Zusammensetzung des Ausschusses ist tripartit: 

Die erste Gruppe umfasst mindestens ein Drittel der Mitglieder, und setzt sich aus Arbeitnehmervertretern zusammen; 

die zweite Gruppe, ebenfalls mindestens ein Drittel der Mitglieder, besteht aus Vertretern der Arbeitgeberorganisationen; 

die letzte Gruppe, die aus den übrigen Mitgliedern der Delegation besteht, setzt sich nach Ermessen der jeweiligen Regionen zusammen.

3. Arbeitsweise:

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion trifft sich mindestens zweimal jährlich zu einer Plenarsitzung.

Entscheidungen werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen getroffen.

Er legt seine eigene Geschäftsordnung fest.

Der Präsident wird für die Dauer der Präsidentschaft des Gipfels gewählt.

Um die Beziehungen zwischen der Gruppe der  Persönlichen Beauftragten und dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Grossregion zu erleichtern, ist der Präsident ständiger Gast bei den Sitzungen der Gruppe der Persönlichen Beauftragten.

Nach dem Prinzip der Wechselseitigkeit ist der Persönliche Beauftragte der Region, die den nächsten Gipfel vorbereitet, ständiger Gast bei den Sitzungen des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Grossregion.
4. Aufgaben: 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion erhält seinen schriftlichen Auftrag vom Gipfel, dem er auch vom Stand seiner Arbeiten Bericht zu erstatten hat.

Falls er es für notwendig erachtet, kann der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion sich aus eigener Initiative, und ohne den Gipfel zu beeinträchtigen, mit Themen aus dem wirtschaftlichen und sozialen Bereich befassen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen und die er für so wichtig hält, dass sie bearbeitet werden sollten.  Insbesondere kann er sämtliche aktuelle Themen aufgreifen.

In diesem Falle unterrichtet er die Präsidentschaft des Gipfels darüber und erstattet ihr Bericht.

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Grossregion ergreift eigene Initiativen derart, dass der Ausführung der vom Gipfel erteilten Aufgaben nicht geschadet wird.

5. Administrativer Rahmen:

Nach Ansicht des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion ist die Errichtung eines ständigen Sekretariats des Wirtschafts- und Sozialausschusses mit festem Sitz für einen reibungslosen Ablauf der Arbeiten unerlässlich. Dieses Sekretariat könnte in Luxemburg angesiedelt werden. Jedoch wäre ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten der jeweiligen Präsidentschaften eher gewährleistet, wenn der Präsident einen ständigen Assistenten/Koordinator/Beauftragten mit Vollzeitvertrag an seiner Seite hätte, der ihm in der Region zur Verfügung stünde, jedoch in die Struktur des gemeinsamen Sekretariats eingebunden wäre. (Die genaue Aufgabe dieses Koordinators ist noch festzulegen.)

6. Haushalt:

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion äußert den Wunsch, dass sich der ihm bewilligte Haushalt insbesondere  nach dem unten genannten Bedarf richtet. Auch sollten Aufwandsentschädigungen für Reisen und das Decken von Kosten für Sitzungen der sozio-professionellen Gruppen im Vorfeld der Plenarsitzungen möglich sein.

7. Administrativer Rahmen der Großregion:

Der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion

· akzeptiert die Einrichtung gemeinsamer Räumlichkeiten für die Organe der Großregion

· fordert eine strukturelle Aufteilung nach Organen für diese gemeinsamen Räumlichkeiten

· erachtet es als unerlässlich und unumgänglich, dass dem Wirtschafts- und Sozialausschuss der Großregion eigenes Personal zur Verfügung gestellt wird, denn der Ausschuss muss über die mehrfach geforderte Unabhängigkeit verfügen, um seinen Aufgaben nachzukommen und Vertraulichkeit bezüglich des Inhalts seiner Arbeiten bis zur Bekanntgabe wahren zu können

· hält es für wünschenswert, dass dieses Fachpersonal von den zuständigen Personen des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion ausgewählt wird

· könnte die Einstellung von Personal mit Teilzeitverträgen planen, um so gegebenenfalls Personal aufstocken zu können

· hält es für wenig sinnvoll wenn nicht sogar völlig falsch, dass das ständige Sekretariat des Wirtschafts- und Sozialausschusses der Großregion bei Entscheidungsfindungen mitbestimmen kann. Ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten der jeweiligen Präsidentschaften wäre eher gewährleistet, wenn der Präsident einen ständigen Assistenten/Koordinator/Beauftragten mit Vollzeitvertrag an seiner Seite hätte, der ihm in der Region zur Verfügung stünde, jedoch in die Struktur des gemeinsamen Sekretariats eingebunden wäre. (Die genaue Aufgabe dieses Koordinators ist noch festzulegen.)

· lehnt aus wirtschaftlichen Erwägungen das Konzept vom gemeinsamen Personal (Jurist, Dokumentar, Archivar ...) zur Erledigung der allgemeinen Aufgaben nicht vollständig ab

· schließt eine Zusammenarbeit mit den anderen Institutionen im Hinblick auf einen reibungslosen Arbeitsablauf in diesen Räumlichkeiten im besonderen und für die Großregion im generellen nicht aus

· ist der Ansicht, dass er der Träger europäischer Projekte sein könnte, dazu aber zusätzliches Personal speziell für diese schwierige Aufgabe benötigt.
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